
Der Zivilschutzverband - Bezirksstelle Judenburg möchte Sie über 
folgendes Thema informieren (Ausgabe 24):

Verhalten im Brandfall: Alarmieren
Sie sind zumeist nicht spektakulär, die Brände zu Hause. Keine 
lodernden Flammen aus dem Fenster, kein Rauch, der weithin 
sichtbar aus dem Dach quillt. Und trotzdem brennt es jährlich 
7500mal in Österreichs Wohnungen.

Der Sachschaden geht in die Millionen und 
leider gibt es auch Verletzte und Tote.                         
Wer über die Grundregeln der Brandverhütung 
und Enstehungsbrandbekämpfung Bescheid 
weiß, hilft Menschenleben zu retten und 
Sachwerte zu erhalten.



Brandmeldung geht vor Brandbekämfung

Alarmieren Sie die Feuerwehr auch bei 
Brandverdacht, oder wenn Sie glauben den Brand 
schon selbst gelöscht zu haben,  es wurde schon oft 
ein Großbrand daraus - der Feuerwehreinsatz kostet 
nichts!

Verlassen Sie sich niemals darauf, dass bereits 
andere Personen die Feuerwehr verständigt haben!

Die Brandmeldung kann automatisch über 
eine Brandmeldeanlage oder manuell über 
Druckknopfmelder bzw. Telefon erfolgen.



Wie erfolgt ein Alarmgespräch?
Wenn Sie die Notrufnummer 122 wählen sind folgende Meldungen 
anzugeben:

WER ruft an? Name und eventuell Telefonnummer bekannt geben

WAS ist passiert? Brand, technisches Gebrechen, Unfall

WO wird die Feuerwehr gebraucht? Genaue Adresse, 
Anfahrtswegbeschreibung, bei Gehöfte Vulgonamen angeben

WIE? Hinweise auf besondere Umstände z.B. Eingeschlossene 
Personen oder Tiere, Pflegeheim, Schule etc.

WIEVIELE Verletzte gibt es? Wenn möglich die Lage und 
Situation am Unfallort angeben  



ACHTUNG!

Diese Vorgangsweise soll auch bei Benötigung von 
anderen Einsatzorganisationen angewendet werden, 
hören Sie auf die Fragen der Einsatzorganisation und 
das Telefongespräch wird auch von der 
Einsatzorganisation beendet.


